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1. Einleitung 

Auftragsgemäß befasst sich dieser Sachstand mit den Möglichkeiten, die ein Schuldner im Ein-
zugsverfahren von Rundfunkbeiträgen hat, um sich gegen unrechtmäßige Vollstreckungen zu 
schützen. Dabei geht es beispielsweise um die erneute Erhebung von Beitragsforderungen auf der 
Grundlage eines Festsetzungsbescheides, nachdem diese bereits gezahlt wurden.  

2. Rundfunkbeitrag 

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland finanziert sich nach § 35 Satz 1 Medienstaats-
vertrag (MStV)1 vorrangig durch Rundfunkbeiträge und zusätzlich durch Rundfunkwerbung und 
sonstigen Einnahmen. Um die Staatsferne des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu gewährleis-
ten, wird dessen Finanzausstattung in erster Linie durch den von potenziellen Nutzern aufzu-
bringenden Rundfunkbeitrag und damit ohne eine direkte staatliche Finanzierung aus Haushalts-
mitteln sichergestellt. Im privaten Bereich beträgt dieser Beitrag für jede Wohnung laut § 8 Rund-
funkfinanzierungsstaatsvertrag (RFinStV)2 zurzeit 18,36 Euro pro Monat. Im nicht privaten Be-
reich sind für Betriebsstätten Rundfunkbeiträge gemäß § 5 Rundfunkbeitragsstaatsvertrag (RBei-
trStV)3 gestaffelt nach der Anzahl der Beschäftigten zu entrichten. 

Das Bundesverfassungsgericht hält den Rundfunkbeitrag grundsätzlich für verfassungskonform, 
aber die mehrfache Heranziehung des Beitragsschuldners zur Abschöpfung desselben Vorteils – 
etwa zusätzlich für Zweit- und Ferienwohnungen – für nicht vereinbar mit dem Gleichheitssatz.4 
Auch der Europäische Gerichtshof hat keine grundsätzlichen Bedenken gegen den Rundfunkbei-
trag geäußert und sieht ihn in Übereinstimmung mit dem Unionsrecht.5 

3. Rundfunkanstalten 

3.1. Rechtsform 

Die Rundfunkanstalten werden in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts betrie-
ben. Als solche nehmen sie Verwaltungsaufgaben wahr, indem sie die „Grundversorgung der Be-
völkerung mit Rundfunkprogrammen“6 gewährleisten. Die öffentlich-rechtlichen 

 

1 Medienstaatsvertrag in der Fassung des Dritten Staatsvertrags zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge 
(Dritter Medienänderungsstaatsvertrag) in Kraft seit 01. Juli 2023. 

2 Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag vom 31. August 1991 zuletzt geändert durch den Ersten Medienänderungs-
staatsvertrag vom 09. November 2020. 

3 Rundfunkbeitragsstaatsvertrag vom 15. – 21. Dezember 2010 gem. Artikel 1 f. des 15. Rundfunkänderungsstaats-
vertrages zuletzt geändert durch Art. 2 des Dreiundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrages vom 15. De-
zember 2020 in der Fassung des Staatsvertrages zur Modernisierung der Medienordnung (MStV) vom 28. April 
2020. 

4 BVerfGE 149, 222 (18.07.2018 - 1 BvR 1675/16, 1 BvR 745/17, 1 BvR 836/17, 1 BvR 981/17). 

5 EuGH, Urteil vom 13.12.2018 – C-492/17 – SWR. 

6 BGH, Urteil vom 27. November 2009 - 2 StR 104/09 -, juris Rn. 29. 
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Rundfunkanstalten haben im Hinblick auf ihre Unabhängigkeit Selbstverwaltungsrechte7 und 
sind damit Träger eigener Rechten und Pflichten, mithin juristische Personen des öffentlichen 
Rechts.8  

Eine Behörde ist gemäß § 1 Abs. 4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)9 „jede Stelle, die Aufga-
ben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt“. Die Rundfunkanstalten handeln laut Bundesver-
fassungsgericht nicht unternehmerisch, sondern nehmen Aufgaben der öffentlichen Verwaltung 
als Behörde wahr.10 Demnach liegt die entscheidende öffentliche Aufgabe in Anbetracht des Ge-
botes der Staatsferne nicht in der unmittelbaren inhaltlichen Gestaltung des Programms, sondern 
darin,  

„die Organisationsform der Träger jener öffentlichen Aufgabe gesetzlich zu regeln, und 
zwar immer und ausschließlich unter dem Gesichtspunkt des Art. 5 GG, Rundfunk- und 
Fernsehdarbietungen staatsfrei zu halten und gleichzeitig die Mitwirkung und das Zuworte-
kommen aller gesellschaftlich relevanten Gruppen in einem ausgewogenen Verhältnis in-
nerhalb des gesamten Rundfunk- und Fernsehwesens zu sichern.“11 

Der Ansicht des Bundesverfassungsgerichts folgend können die Rundfunkanstalten bei der Wahr-
nehmung ihrer öffentlichen Aufgabe Beitragsbescheide erlassen. Diese Bescheide sind Verwal-
tungsakte. Nach den Verwaltungsverfahrensgesetzen der Länder ist ein Verwaltungsakt „jede Ver-
fügung, Entscheidung oder andere hoheitliche Maßnahme, die eine Behörde zur Regelung eines 
Einzelfalls auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts trifft und die auf unmittelbare Rechtswirkung 
nach außen gerichtet ist“.12  

Dies trifft auch auf den Rundfunkbeitrag zu, da die Rundfunkanstalten durch entsprechende Or-
gane mit der Aufforderung zur Beitragszahlung eine hoheitliche Maßnahme gegenüber dem Ein-
zelnen treffen. Insofern wird die Landesrundfunkanstalt auch bei der Festsetzung rückständiger 
Rundfunkbeiträge nach § 10 Abs. 5 RBStV als Verwaltungsbehörde hoheitlich tätig.13 

Neuere Rechtsprechung sieht die seitens des Bundesverfassungsgerichts festgestellte Behördenei-
genschaft der Rundfunkanstalten kritisch und weicht teilweise davon ab. Nach einem Beschluss 
des Landgerichts Tübingen handeln die Rundfunkanstalten nicht in Wahrnehmung öffentlicher 

 

7 Beispielsweise Art. 1 Abs.1 Satz 2 BR-Gesetz; §1 Abs.2 MDR-StV; § 1 Abs. 1 Satz 2 WDR-Gesetz; § 1 Abs.3 ZDF-
StV. 

8 Lohse, Rundfunkanstalten, in: Weber, Creifelds Rechtswörterbuch. 31. Edition 2023. 

9 Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 344) geändert worden ist. 

10 BVerfG, Urteil vom 27. Juli 1971 - 2 BvF 1/68 - Tätigkeit der Rundfunkanstalten - 2. Rundfunkurteil -,  
juris Rn. 37. 

11 BVerfG, Urteil vom 27. Juli 1971 - 2 BvF 1/68 - Tätigkeit der Rundfunkanstalten - 2. Rundfunkurteil -,  
juris Rn. 63. 

12 Beispielsweise Art. 35 Satz 1 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG). 

13 VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 04.11.2016 - 2 S 548/16 -, juris Rn. 23 ff. 



 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 7 - 3000 - 001/24 

Seite 6 

Aufgaben, sondern als Unternehmen.14 Als Argument hierfür bezieht sich das Landgericht unter 
anderem auf die Tatsache, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk „SWR“ nach dem äußeren Er-
scheinungsbild nicht als Behörde auftrete, sondern als Unternehmen, das auf der Homepage ei-
nen Menüpunkt „Unternehmen“ und nicht „Behörde“ aufführe.15 Auch die Zahlungsaufforderun-
gen würden nicht als Verwaltungsakte, sondern in unternehmenstypischer Form als einfache 
Briefe mit Zahlungsaufforderung und Überweisungsvordruck erlassen.16 Als weiteres Argument 
führt das Landgericht an, dass öffentlich-rechtliche Vergabevorschriften beim Einkauf von Sen-
derechten oder Unterhaltungsmaterial nicht angewendet würden.17 Dieser Auffassung des Land-
gerichts Tübingen, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten würden nicht als Behörde han-
deln, sondern in unternehmerischer Weise, hat sich auch das Verwaltungsgericht München ange-
schlossen,18 Von anderer Seite wird dieser Standpunkt dagegen ausdrücklich nicht geteilt und 
weiterhin auf die Behördeneigenschaft von Rundfunkanstalten abgestellt.19 

3.2. Rechtsaufsicht 

Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten unterstehen einer beschränkten Rechtsaufsicht 
durch den Staat.20 Eine weitergehende Fachaufsicht wird im Hinblick auf das Gebot der Staats-
ferne für unzulässig gehalten.21 Die eingeschränkte Rechtsaufsicht ist grundsätzlich subsidiär, 
weil diese erst zum Tragen kommen darf, wenn die internen Kontrollgremien der Anstalten gar 
nicht oder rechtsfehlerhaft handeln.22  

Die Rechtsgrundlagen für die Rechtsaufsichtsbehörden finden sich in den jeweiligen Landes-
rundfunkgesetzen23 beziehungsweise bei länderübergreifenden Rundfunkanstalten in den Staats-
verträgen24. Für die Aufgabe der Rechtsaufsicht sind die Landesregierungen zuständig.  

 

14 LG Tübingen, Beschluss vom 16. September 2016 - 5 T 232/16 -, juris Rn. 29. 

15 LG Tübingen, Beschluss vom 16. September 2016 - 5 T 232/16 -, juris Rn. 29. 

16 LG Tübingen, Beschluss vom 16. September 2016 - 5 T 232/16 -, juris Rn. 36. 

17 LG Tübingen, Beschluss vom 16. September 2016 - 5 T 232/16 -, juris Rn. 33. 

18 VG München, Urteil vom 06. Juni 2019 - M 26 K 17.4604 -, juris Rn. 15. 

19 VGH Kassel (10. Senat), Beschluss vom 02.01.2018 - 10 A 3025/16.Z, BeckRS 2018, 1082 Rn. 9; VG Köln (6. 
Kammer), Urteil vom 14.12.2021 – 6 K 3156/18, BeckRS 2021, 43667 Rn. 19. 

20 BVerfG, Urteil vom 28.02.1961 - 2 BvG 1/60, 2 BvG 2/60 - Deutschland-Fernsehen - 1. Rundfunkurteil -, juris 
Rn. 184. 

21 Grabenwarter in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, 102. EL August 2023, Art. 5 Abs. 1, Abs. 2  
Rn. 925. 

22 Starck/Paulus in: von Mangoldt/Klein/Starck, Grundgesetz Kommentar, 7. Aufl. 2018, Art. 5 Rn. 229. 

23 Beispielsweise § 54 WDR-Gesetz; Art. 24 BR-Gesetz; § 34 MDR-StV. 

24 Beispielsweise § 31 ZDF-Staatsvertrag (ZDF-StV).  
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In diesem Sinne sind beispielsweise in § 31 Abs. 2 des ZDF-Staatsvertrages (ZDF-StV)25 rechts-
aufsichtliche Maßnahmen vorgesehen, wenn die zuständigen Organe des Zweiten Deutschen 
Fernsehens (ZDF) die ihnen obliegenden Pflichten in angemessener Frist nicht oder nicht hinrei-
chend erfüllen. Die rechtsaufsichtsführende Landesregierung ist dann berechtigt, dem ZDF im 
Einzelfall eine angemessene Frist zur Wahrnehmung seiner Pflichten zu setzen. 

4. ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice 

Der Einzug von Rundfunkbeiträgen erfolgt durch die Verwaltungsgemeinschaft ARD ZDF 
Deutschlandradio Beitragsservice,26 die gemäß § 10 Abs. 7 RBeitrStV eine nichtrechtsfähige Stelle 
ist und als Verwaltungsgemeinschaft von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten betrieben 
wird. Beim Beitragsservice handelt es sich um einen unselbständigen Teil der jeweiligen Rund-
funkanstalt, die den Rundfunkbeitrag im eigenen Namen und für eigene Rechnung durch den 
Beitragsservice erhebt.27 

Erklärungen des Beitragsservices werden nach § 10 Abs.1 RBeitrStV im Namen und im Auftrag 
der Rundfunkanstalten abgegeben, die auch Gläubiger des Rundfunkbeitrags bleiben.28 Nicht der 
Beitragsservice, sondern die jeweilige Rundfunkanstalt ist partei- und prozessfähig.29 Dieser muss 
der Beitragsschuldner gemäß § 10 Abs. 2 RBeitrStV den Beitrag auf seine Kosten und Gefahr 
übermitteln.30  

Die Tätigkeit und Aufgabenerfüllung durch den Beitragsservice werden durch einen gemeinsa-
men Verwaltungsrat überwacht.31 Dieser hat insbesondere die Wirtschaftlichkeit der operativen 
Abwicklung des Beitragseinzugs zu kontrollieren. 

5. Festsetzung rückständiger Beiträge 

Die Verpflichtung zur Zahlung von Rundfunkbeiträgen entsteht nicht durch den Erlass eines Ver-
waltungsaktes, sondern bereits durch die Verwirklichung des beitragspflichtigen Tatbestandes 

 

25 ZDF-StV vom 31. August 1991 (GVBl.I/91, [Nr. 42], S.594) zuletzt geändert durch Artikel 5 des Staatsvertrages 
zur Modernisierung der Medienordnung in Deutschland (Gesetz vom 25.06.2020) vom 28. April 2020 
(GVBl.I/20, [Nr. 19], S.1, GVBl.I/20, [Nr. 19], S.70). 

26 ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice: Über den Beitragsservice, abgerufen unter: https://www.rundfunk-
beitrag.de/der_rundfunkbeitrag/beitragsservice/index_ger.html.  

27 Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Beitragseinzugsverfahren des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks in Deutschland, S. 11, WD 10 – 3000 – 041/21. 

28 VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 04.11.2016 - 2 S 548/16 -, juris Rn. 23 ff.; Tucholke in: Binder, Vesting 
(Hg.): Beck'scher Kommentar zum Rundfunkrecht, RBeitrStV,  
4. Aufl. 2018, § 10 Rn. 4. 

29 BGH ZUM-RD 2015, 497, 500; Lent in: Gersdorf, Paal (Hg.): BeckOK Informations- und Medienrecht, RBeitrStV 
§ 10 Rn. 9, 42. Ed. 1.11.2023. 

30 VG Hannover, Urteil v. 03.02.2015, 7 A 11775/14. 

31 Verwaltungsvereinbarung „Rundfunkbeitragseinzug“, die mit Wirkung vom 01.01.2018 in Kraft getreten ist. 

https://www.rundfunkbeitrag.de/der_rundfunkbeitrag/beitragsservice/index_ger.html
https://www.rundfunkbeitrag.de/der_rundfunkbeitrag/beitragsservice/index_ger.html


 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 7 - 3000 - 001/24 

Seite 8 

nach § 7 RBeitrStV.32 Deshalb erfordert erst die anschließende Vollstreckung gemäß § 10 Abs. 5 
RBeitrStV einen Beitragsbescheid.33 Darin werden die rückständigen Rundfunkbeiträge durch die 
jeweilige Landesrundfunkanstalt ohne vorausgehenden Bescheid festgesetzt.34  

Zuständig für diese Festsetzung ist nach § 10 Abs. 1 RBeitrStV diejenige Landesrundfunkanstalt, 
in deren Bereich sich die Wohnung oder Betriebsstätte des Beitragsschuldners befindet oder das 
Kraftfahrzeug zugelassen ist.35 Die Aufteilung des Beitragsaufkommens zwischen den Landes-
rundfunkanstalten sowie die Höhe der Anteile des ZDF, des Deutschlandradios und der Landes-
medienanstalten regelt der RFinStV.   

Wie bereits in Abschnitt 3.1 ausgeführt, üben Landesrundfunkanstalten als juristische Personen 
des öffentlichen Rechts bei der Festsetzung rückständiger Rundfunkbeiträge schlicht hoheitliche 
Verwaltungstätigkeit aus und treten hierbei wie auch bei der Zwangsvollstreckung als hoheitlich 
handelnde Behörde auf.36 Die Wirksamkeit des Festsetzungsbescheids kann daher im Rahmen 
des Verwaltungsrechtswegs überprüft werden.37 Demgegenüber liegt beim Produzieren und Sen-
den kein hoheitliches Handeln vor, hierbei sind die Rundfunkanstalten Träger des Grundrechts 
der Rundfunkfreiheit nach Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG.38 

Eine bestimmte Form der Bekanntgabe von Festsetzungsbescheiden ist nicht vorgegeben. Dies 
liegt im Ermessen der erlassenden Rundfunkanstalt, die rundfunkbeitragsrechtliche Bescheide 
gemäß § 10a RBeitrstV auch vollständig automatisiert erlassen kann.  

6. Vollstreckung des Festsetzungsbescheids 

Die Vollstreckung eines Rückstandsfestsetzungsbescheids erfolgt nach § 10 Abs. 6 RBeitrStV im 
Verwaltungsvollstreckungsverfahren. Der Bescheid dient dabei als Vollstreckungsgrundlage für 
rückständige Rundfunkbeiträge und hat insofern die Funktion eines Titels, der den öffentlich-
rechtlichen Anspruch vollstreckbar macht.   

Je nach Landesrecht kommt als Vollstreckungsbehörde die Rundfunkanstalt selbst oder eine an-
dere Behörde in Betracht. Eine Vollstreckungsanordnung zur zwangsweisen Durchsetzung dürfen 
die Rundfunkanstalten in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen erteilen, dort erfolgt die 

 

32 BGH ZUM-RD 2015, 497, 504; BVerfG ZUM 2008, 592, 593; Lent in: Gersdorf, Paal (Hg.): BeckOK Informations- 
und Medienrecht, RBeitrStV, 42. Ed. 1.11.2023, § 10 Rn. 7. 

33 VG München (6b. Kammer), Urteil vom 02.09.2015 - M 6b K 14.4634, BeckRS 2015, 56436; VG München, Be-
schluss vom 25.03.2015 - M 6a K 14.5749, BeckRS 2015, 51777. 

34 Lent, RBeitrStV, in: Gersdorf/Paal, BeckOK Informations- und Medienrecht, 42. Ed. 1.11.2023, § 10 Rn. 7. 

35 Lent, RBeitrStV, in: Gersdorf/Paal, BeckOK Informations- und Medienrecht, 42. Ed. 1.11.2023, § 10 Rn. 5.  

36 VGH Baden-Württemberg, Urt. vom 4. 11. 2016 – 2 S 548/16, DÖV 2017, 347; Tucholke in: Binder, Vesting (Hg.): 
Beck'scher Kommentar zum Rundfunkrecht, RBeitrStV, 4. Aufl. 2018, Rn. 32 a f.; BGH, Beschl. v. 27.4.2017 – I 
ZB 91/16 (LG Tübingen), NVwZ-RR 2017, 893; VGH BW, Urteil vom 4.11.2016 – 2 S 548/16, DÖV 2017, 347. 

37 BGH, Beitreibung von Rundfunkbeiträgen, NVwZ-RR 2017, 893, 895. 

38 BGH, Beitreibung von Rundfunkbeiträgen, NVwZ-RR 2017, 893, 895. 
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Vollstreckung über den Gerichtsvollzieher.39 In den übrigen Bundesländern werden Vollstre-
ckungen vorrangig durch Kommunal- und Finanzbehörden durchgeführt.40  

Vollstreckungsgläubiger ist ausschließlich die jeweils zuständige Landesrundfunkanstalt. Als 
Vollstreckungsstelle der Rundfunkanstalt wird das laut Verordnung oder Gesetz vorgesehene 
Vollstreckungsorgan in Wahrnehmung eigener Aufgaben tätig.41 Bei dem Vollstreckungsersuchen 
der Landesrundfunkanstalt an das Vollstreckungsorgan handelt es sich um eine behördeninterne 
Maßnahme und nicht um einen Verwaltungsakt. Der Vollstreckungsschuldner kann deshalb 
nicht gegen das Vollstreckungsersuchen vorgehen, sondern den Festsetzungsbescheid im Wider-
spruchs- und Klageverfahren sowie die jeweiligen Vollstreckungsmaßnahmen mit den dafür vor-
gesehenen Rechtsmitteln prüfen lassen.42   

Auch Vollstreckungsersuchen der Landesrundfunkanstalten lassen sich im Massenverfahren un-
ter Anwendung automatischer Einrichtungen erstellen. Anstelle der landesrechtlich geforderten 
Formvorgaben ist dann eine vereinfachte Version ohne Dienstsiegel oder Unterschrift zulässig.43     

Zur Beauftragung eines Gerichtsvollziehers im Wege der Amtshilfe enthalten die Landesverwal-
tungsvollstreckungsgesetze Verweise auf die Vorschriften der Zivilprozessordnung (ZPO)44.45 Das 
Vollstreckungsersuchen ersetzt dann die bei der Vollstreckung privatrechtlicher Titel erforderli-
che vollstreckbare Ausfertigung des Schuldtitels. Vollstreckungstitel bleibt aber der zu vollstre-
ckende Bescheid.46  

7. Rechtsschutz 

Vollstreckungen wegen Geldforderungen richten sich gemäß § 5 Abs. 1 Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetz des Bundes (BVwVG)47 nach den Vorschriften der Abgabenordnung (AO)48, die 

 

39 Tucholke, RBeitrStV, in: Binder/Vesting, Beck'scher Kommentar zum Rundfunkrecht, 4. Aufl. 2018, Rn. 45. 

40 Tucholke, RBeitrStV, in: Binder/Vesting, Beck'scher Kommentar zum Rundfunkrecht, 4. Aufl. 2018, Rn. 46. 

41 Tucholke, RBeitrStV, in: Binder/Vesting, Beck'scher Kommentar zum Rundfunkrecht, 4. Aufl. 2018, Rn. 48 a. 

42 Tucholke, RBeitrStV, in: Binder/Vesting, Beck'scher Kommentar zum Rundfunkrecht, 4. Aufl. 2018, Rn. 48 b. 

43 BGH, Beschluss vom 11.6.2015 - I ZB 64/14 (LG Tübingen, AG Nagold), MMR 2016, 280, 282. 

44 Zivilprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202; 2006 I S. 
431; 2007 I S. 1781), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 411) ge-
ändert worden ist. 

45 Beispielsweise § 15 a Abs. 3 S. 1 LVwVG Baden-Württemberg, § 3 a Abs. 3 VwVG Nordrhein-Westfalen. 

46 Tucholke, RBeitrStV, in: Binder/Vesting, Beck'scher Kommentar zum Rundfunkrecht, 4. Aufl. 2018, Rn. 48 b f. 

47 Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 201-4, veröffent-
lichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) ge-
ändert worden ist. 

48 Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die 
zuletzt durch Artikel 24 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 411) geändert worden ist. 
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wiederum auf die ZPO und andere Vollstreckungsregelungen verweisen.49 Einige Landesvollstre-
ckungsgesetze enthalten hiervon abweichende Regelungen.50 Dazu stellt § 5 Abs. 2 BVwVG klar, 
dass sich die von Organen der Länder vorgenommenen Vollstreckungen nach den landesrechtli-
chen Vorschriften richten.  

Nach § 5 Abs. 1 BVwVG i.V.m. § 257 Abs. 1 AO ist eine Vollstreckung einzustellen, sobald die 
Vollstreckungsvoraussetzungen weggefallen sind. Dies ist beispielsweise bei der Aussetzung der 
Vollziehung der Fall.51 Darüber hinaus kommt es zur Einstellung der Vollstreckung bei einer Auf-
hebung des Verwaltungsaktes, aus dem vollstreckt wird. So ist auch bei Erlöschen des Anspruchs 
auf die Leistung – etwa aufgrund von Zahlung, Aufrechnung oder Erlass – die Vollstreckung ein-
zustellen. Dies gilt ebenso, wenn die Leistung gestundet worden ist. Bereits vollzogene Vollstre-
ckungsmaßnahmen sind gegebenenfalls rückgängig zu machen.52  

Bei Einwendungen gegen zu vollstreckende Forderungen, die erst nach Erlass des Verwaltungs-
aktes entstanden sind, kommen für den Vollstreckungsschuldner verschiedene Möglichkeiten in 
Betracht. Neben den Klagearten der VwGO bieten sich Rechtsmittel der ZPO gegen Zwangsvoll-
streckungsmaßnahmen wie etwa die Vollstreckungsgegenklage nach § 767 ZPO in Verbindung 
mit § 173 VwGO an.53  

7.1. Klagearten der VwGO 

In der Verwaltungsvollstreckung ist zwischen dem Rechtsschutz gegen die Grundverfügung in 
Form des Festsetzungsbescheids und dem Rechtsschutz gegen einzelne verfahrensrechtliche 
Vollstreckungsmaßnahmen zu unterscheiden. Rechtsschutz gegen den Festsetzungsbescheid bie-
tet vor Beginn der Zwangsvollstreckung das Widerspruchsverfahren nach § 68 Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO)54 und nach Zurückweisung durch den Widerspruchsbescheid die Anfech-
tungsklage gemäß § 42 VwGO. Klagegegner ist hierbei die Landesrundfunkanstalt, an die Beiträge 
entrichtet werden sollen. Gegenstand der Anfechtungsklage ist der Festsetzungsbescheid in Ge-
stalt des Widerspruchsbescheides.  

War der Festsetzungsbescheid zunächst rechtmäßig und treten Einwände gegen die Geldforde-
rung, die durch den Verwaltungsakt geltend gemacht wird, erst nach dessen Erlass auf, dann bie-
ten sich dem Vollstreckungsschuldner weitere Klagearten an. Solche Einwendungen gegen die zu 
vollstreckende Forderung können beispielsweise eine zwischenzeitlich erfolgte Zahlung oder 
Aufrechnung sein.  

 

49 Bull/Mehde, Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungslehre, 10. Aufl. 2022, S. 373. 

50 Kluth in: Stober/Kluth, Verwaltungsrecht II, 8. Aufl. 2023, S. 812 Rn. 44 f.  

51 Kluth in: Stober/Kluth, Verwaltungsrecht II, 8. Aufl. 2023, S. 813, Rn. 50. 

52 Detterbeck, Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungsprozessrecht, 21. Aufl. 2023, S. 409. 

53 Maurer/Waldhoff, Allgemeines Verwaltungsrecht, 21. Aufl. 2024, S. 588. 

54 Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), die zu-
letzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) geändert worden ist. 
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Ein gangbarer prozessualer Weg wird in der Klage auf gerichtliche Feststellung gesehen, dass die 
Forderung aus dem Leistungsbescheid nicht mehr besteht bzw. derzeit nicht geltend gemacht 
werden darf.55 Für eine solche Feststellungsklage spricht, dass der Kläger bereits vor der Einlei-
tung von Vollstreckungsmaßnahmen tätig werden kann.56  

In Betracht kommt auch noch die Verpflichtungsklage auf Aufhebung des Leistungsbescheids 
zum Zeitpunkt des Entstehens der Einwände gegen die Geldforderung (materiell gestützt auf die 
§§ 48 Abs. 1 S. 1, 49 Abs. 1 S. 1 oder 51 Abs. 1 VwVfG) – ggf. zusätzlich analog § 113 Abs. 1 S.2 
VwGO oder analog § 113 Abs. 4 VwGO Anfechtungsklage gegen etwaige Vollstreckungsakte und 
Antrag auf Rückgängigmachung der Vollstreckung.57   

Eine weitere Möglichkeit ist die Verpflichtungsklage auf behördliche Erklärung der Unzuverläs-
sigkeit der Vollstreckung, die aber eine spezialgesetzliche Ermächtigung zum Erlass dieses Ver-
waltungsaktes voraussetzt.58 Die Landesgesetze von Bayern und Rheinland-Pfalz enthalten ent-
sprechende Vorschriften in Art. 21 Bay VwZVG59 und § 16 Abs. 2 RhPfLVwVG60. 

Anderen verwaltungsgerichtlichen Klagen wie beispielsweise Klage auf Feststellung, dass die 
Vollstreckung aus dem Leistungsbescheid unzulässig ist, oder Anfechtungsklage bzw. vorbeu-
gende Unterlassungsklage gegen eine drohende Vollstreckung wird entgegengehalten, dass es 
sich bei der Rechtmäßigkeit des Leistungsbescheids grundsätzlich nicht um eine Zulässigkeitsvo-
raussetzung der Vollstreckung handelt.61 

7.2. Rechtsmittel der ZPO 

Bei der Vollstreckung verwaltungsgerichtlicher Urteile ist die Statthaftigkeit einer Vollstre-
ckungsabwehrklage nach § 767 ZPO nicht unumstritten. Gegen eine Anwendung im Bereich der 
Verwaltungsvollstreckung wird vorgebracht, dass die VwGO nicht auf § 767 ZPO verweise, kein 
Analogiebedürfnis und angesichts der öffentlich-rechtlichen Anfechtungsmöglichkeiten auch 
kein Rechtsschutzbedürfnis bestehe.62 

 

55 Detterbeck, Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungsprozessrecht, 21. Aufl. 2023, S. 410. 

56 Tucholke, RBeitrStV, in: Binder/Vesting, Beck'scher Kommentar zum Rundfunkrecht, 4. Aufl. 2018, Rn. 50 a. 

57 Detterbeck, Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungsprozessrecht, 21. Aufl. 2023, S. 410 f. 

58 Maurer/Waldhoff, Allgemeines Verwaltungsrecht, 21. Aufl. 2024, S. 588 f.; Detterbeck, Allgemeines Verwal-
tungsrecht mit Verwaltungsprozessrecht, 21. Aufl. 2023, S. 410 f. 

59 Bayerisches Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz in der in der Bayerischen Rechtssammlung 
(BayRS 2010-2-I) veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch § 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 
2022 (GVBl. S. 718) geändert worden ist. 

60 Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz Rheinland-Pfalz vom 8. Juli 1957 (GVBl. S. 101), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 12. September 2012 (GVBl. S. 311). 

61 Detterbeck, Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungsprozessrecht, 21. Aufl. 2023, S. 410. 

62 Schmidt/Brinkmann in: Rauscher/Krüger, Münchener Kommentar zur ZPO, Bd. 2, 6. Aufl. 2020, § 767 Rn. 24.  
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Die Einführung der Vollstreckungsabwehrklage in das Rechtsschutzsystem der VwGO kommt 
entweder über § 167 Abs. 1 S. 1 VwGO bei Verweisung durch Spezialvorschriften in Betracht 
oder über § 173 VwGO bei Rechtsschutzlücken der §§ 42 f. VwGO.63 Insofern ist bei einer Einfüh-
rung über § 173 VwGO der dort statuierte Vorrang der Regelungen der VwGO zu beachten.64 

Die Vollstreckungsabwehrklage richtet sich gegen die Zwangsvollstreckung aus einem Titel mit 
der Begründung, dass diese ganz, teilweise oder zeitweise unzulässig sei. Ziel der Klage ist die 
Beseitigung der Vollstreckbarkeit eines Titels entweder dauerhaft oder für eine gewisse Zeit.65 
Eine Aufhebung des Titels selbst – etwa wegen nachträglicher Rechtswidrigkeit – lässt sich mit 
dieser Klageart nicht anstreben. Die Verpflichtungsklage nach § 42 Abs. 1 VwGO und der einst-
weilige Vollstreckungsschutz über § 123 VwGO werden zur Aufhebung des Titels für geeigneter 
gehalten.66 

Andere vollstreckungsrechtliche Rechtsbehelfe der ZPO sind mit Blick auf die Vollstreckbarkeit 
des Titels weniger geeignet. So richtet sich etwa die Vollstreckungserinnerung aus § 766 ZPO ge-
gen eine konkrete Vollstreckungsmaßnahme, nicht aber gegen die Vollstreckbarkeit des Titels.    

7.3. Gerichtszuständigkeit 

Für eine Vollstreckungsabwehrklage, mit der der Schuldner von Rundfunkbeiträgen beantragt, 
die Zwangsvollstreckung aus einem Vollstreckungsersuchen für unzulässig zu erklären, ist nicht 
der Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten, sondern der Verwaltungsrechtsweg eröffnet.67 

Im Übrigen bestimmt sich das sachlich zuständige Gericht nach der Ausgestaltung des Vollstre-
ckungsverfahrens des jeweiligen Landes und des gewählten Rechtsmittels. In Baden-Württem-
berg, Bayern und Sachsen sind die Landesrundfunkanstalten selbst Vollstreckungsbehörden, die 
ihre Forderungen von Gerichtsvollziehern durchsetzen lassen. Für Einwände gegen die Art und 
Weise der Zwangsvollstreckung – etwa im Wege der Erinnerung nach § 766 ZPO – ist hier das 
Vollstreckungsgericht und damit die ordentliche Gerichtsbarkeit sachlich zuständig.68  

 

63 Pietzner/Möller in: Schoch/Schneider, Verwaltungsrecht, 44. EL März 2023, § 167 VwGO Rn. 58 f. 

64 Detterbeck, Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungsprozessrecht, 21. Aufl. 2023, S. 410. 

65 Pietzner/Möller in: Schoch/Schneider, Verwaltungsrecht, 44. EL März 2023, § 167 VwGO Rn. 60. 

66 Pietzner/Möller in: Schoch/Schneider, Verwaltungsrecht, 44. EL März 2023, § 167 VwGO Rn. 60. 

 

67 LG Stuttgart, Beschl. v. 31.8.2016 – 10 T 348/16, NJOZ 2017, 392; Tucholke, RBeitrStV, in: Binder/Vesting, 
Beck'scher Kommentar zum Rundfunkrecht, 4. Aufl. 2018, Rn. 50 b. 

68 Tucholke, RBeitrStV, in: Binder/Vesting, Beck'scher Kommentar zum Rundfunkrecht, 4. Aufl. 2018, Rn. 50 b. 
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In den anderen Bundesländern, in denen Finanzbehörden oder Kommunen die Vollstreckung 
rückständiger Rundfunkbeiträge vornehmen, liegt die sachliche Zuständigkeit unabhängig vom 
Verfahrensgegenstand stets bei den Verwaltungsgerichten.69           

8. Fazit 

Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten werden in der Rechtsform einer Anstalt des öffent-
lichen Rechts betrieben und bei der Festsetzung rückständiger Rundfunkbeiträge nach § 10 Abs. 
5 RBStV als Verwaltungsbehörden hoheitlich tätig. 

Der Einzug von Rundfunkbeiträgen erfolgt durch die Verwaltungsgemeinschaft ARD ZDF 
Deutschlandradio Beitragsservice, dessen Erklärungen im Namen und im Auftrag der Rundfunk-
anstalten abgegeben werden. Diese bleiben Gläubiger des Rundfunkbeitrags. 

Die Vollstreckung von Beitragsforderungen erfordert einen Beitragsbescheid, mit dem die rück-
ständigen Rundfunkbeiträge durch die jeweilige Landesrundfunkanstalt ohne vorausgehenden 
Bescheid festgesetzt werden. Der Bescheid dient im Verwaltungsvollstreckungsverfahren als 
Vollstreckungsgrundlage für rückständige Rundfunkbeiträge und hat insofern die Funktion eines 
Titels, der den öffentlich-rechtlichen Anspruch vollstreckbar macht.   

Einwendungen gegen zu vollstreckende Forderungen, die erst nach Erlass des Verwaltungsaktes 
entstanden sind, können noch durch Feststellungs- und Verpflichtungsklage oder Vollstre-
ckungsgegenklage geltend gemacht werden.   

 

*** 

 

69 Tucholke, RBeitrStV, in: Binder/Vesting, Beck'scher Kommentar zum Rundfunkrecht, 4. Aufl. 2018, Rn. 50 b. 
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